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Erlaubte und verbotene Gegenstände im Rahmen des CH  / EU Flüssigkeitsverbots 
 
 
Kosmetika und persönliche Gegenstände 
 
Was Handgepäck  Eingechecktes Gepäck  

Augentropfen oder Kontaktlinsenmittel bis 
zu 100 ml verpackt im 1 Liter Plastikbeutel. 
Falls grösser als 100 ml und für den Flug 
unerlässlich dann ohne Plastikbeutel 
unaufgefordert an der Sicherheitskontrolle 
vorzeigen. 

Ja Ja 

Badekugeln flüssigkeits- oder gelgefüllt 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Badekugeln, Badeöle und sonstige flüssige 
Badezusätze 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Cremes 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Cremes, Lotionen, Sonnencreme, 
Wundsalbe, Heilsalben und 
Feuchtigkeitscremes. 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person Ja 

Deoroller 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Deos auf Gel- oder Aerosolbasis 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Desinfektionsmittel in Flüssigform 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Duschgels 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Feuerzeug 

Ja, erlaubt ist ein Feuerzeug von 
der Bauart müssen die gültigen 
Bestimmungen für gefährliche 
Gegenstände beachtet werden. 
Das Feuerzeug ist im 1l 
Plastikbeutel an der 
Sicherheitskontrolle vorzuzeigen 

Ja, unter Beachtung der 
gültigen Bestimmungen 
für gefährliche 
Gegenstände 

Flaschen / PET mit Flüssigkeit (über 100ml) Nein Ja 

Flüssige oder gelartige Haarpflegeprodukte 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Füllfederhalter Ja Ja 

Gelgefüllte BHs Ja Ja 

Gels 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person Ja 
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Was Handge päck  Eingechecktes Gepäck  

Gesichtswasser, Abschminkflüssigkeit 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Getränke und PET (über 100 ml) Nein Ja 

Gleitmittel- Bis zu 100 ml verpackt im 1 
Liter Plastikbeutel 

Ja Ja 

Haargels und Haarspraysand mit Treibgas 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Kochsalzlösung- Bis zu 100 ml verpackt im 
1 Liter Plastikbeutel. Falls grösser als 100 
ml und für den Flug unerlässlich dann ohne 
Plastikbeutel unaufgefordert an der 
Sicherheitskontrolle vorzeigen 

Ja Ja 

Kugelschreiber Ja Ja 

Lippenpflege auf Gel oder Flüssigkeitsbasis 
wie z.B. Blistex 

Ja bis zu 100ml pro Behälter Ja bis 
zu 100ml pro Behälter in einem 1l 
Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Lippenstift in Festform Ja Ja 

Lippenstifte flüssig oder vergleichbare 
Lippenpflegeprodukte auf Flüssigkeits- oder 
Gelbasis 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Lotionen 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Mascara, Eyeliner, Wimperntusche 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Mücken- und Insektensprays 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Mundspülung 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Nagellackentferner oder Nagellackpolitur 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Nichtverschreibungspflichtige Medikamente 
auf Flüssigkeits- oder Gelbasis wie z.B. 
Hustensirup oder Pillen mit gelartigem 
Inhalt- Bis zu 100 ml verpackt im 1 Liter 
Plastikbeutel. Falls grösser als 100 ml und 
für den Flug unerlässlich dann ohne 
Plastikbeutel unaufgefordert an der 
Sicherheitskontrolle vorzeigen 

Ja Ja 

Öl jeglicher Art 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person Ja 
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Was Handgepäck  Eingechecktes Gepäck  

Parfums 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Parfums (flüssig, gelartig) 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Pasten z.B. Schuhcreme 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

PET-Flaschen mit Flüssigkeit (über 100ml) Nein Ja 

Produkte auf Flüssigkeitsbasis Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Rasierschaum 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Schaum 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Seifen flüssig 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Shampoos und Spülungen 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Spraydosen 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja, unter Beachtung der 
gültigen Bestimmungen 
für gefährliche 
Gegenstände 

Sprays z.B. Parfum oder Deo 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja, unter Beachtung der 
gültigen Bestimmungen 
für gefährliche 
Gegenstände 

Tipp-Ex oder andere Farbtuben mit 
flüssigem Inhalt 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Zahncreme 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person Ja 

Zündhölzer 
Ja, Sicherheitszündhölzer unter 
Beachtung der Bestimmungen für 
gefährliche Gegenstände. 

Ja, 
Sicherheitszündhölzer 
unter Beachtung der 
Bestimmungen für 
gefährliche 
Gegenstände. 
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Lebensmittel und Getränke 
 
Was Handgepäck  Eingechecktes Gepäck  

Babynahrung, Muttermilch und andere 
Baby oder Kleinkindartikel- Diese sind im 
Handgepäck erlaubt und können durch die 
Sicherheitskontrolle mit an Bord des 
Flugzeugs genommen werden. Bedingung 
ist, dass mit einem Baby oder Kleinkind 
verreist wird. Alle diese Artikel dann ohne 
Plastikbeutel unaufgefordert an der 
Sicherheitskontrolle vorzeigen. 

Ja Ja 

Duty Free Alkohol oder andere Duty Free 
Produkte versiegelt vom Duty Free Shops 
in der Schweiz, EU, Norwegen, Island. 
Rechnung muss sichtbar im Beutel und 
nicht älter als 24 h sein. 

Ja Ja 

Eingelegte, eingemachte oder konservierte 
flüssige oder gelartige Produkte wie 
Suppen, Saucen, Erdnussbutter, 
Marmelade, eingemachte Früchte und 
eingemachtes Gemüse 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Fondue Fertigmischung mit z.B. Wein 
zubereitet und somit flüssig oder aus 
Weichkäse 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Fondue Käsemischung aus Hartkäse Ja Ja 

Frischkäse 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Gelbasierte oder flüssige Sportlernahrung 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Gelees 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Hartkäse Ja Ja 

Joghurt- oder gelartige 
Nahrungszubereitungen 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Ketchup 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Konserven mit flüssigem, gelartigen oder 
cremeartigen Inhalt 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person Ja 

Leberwurst oder sonstige gelartige 
Streichprodukte 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 



 

 
 
 
Telefonauskunft zum Thema Sicherheitsbestimmungen: 0900 300 313 (CHF1.99/min.) 

5 

Was Handgepäck  Eingechecktes Gepäck  

Mayonnaise 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Nutella 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

PET + Getränke falls von Zuhause 
mitgebracht bzw. unterwegs vor der 
Sicherheitskontrolle gekauft (über 100ml). 
PET + Getränke nach der Passkontrolle 
gekauft und nicht von einem Duty Free 
Shop versiegelt 

Nein Ja 

PET + Getränke nach der 
Sicherheitskontrolle gekauft 

Ja Ja 

Pudding 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Schlagsahne 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Schokolade auch mit Füllung (nicht 
Schokoladencreme) 

Ja Ja 

Schokoladencreme oder Nuss Nougat 
Creme 

Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Sirup 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Suppen 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

Wasser inklusive PET Flaschen mit Wasser 
(über 100ml) Nein Ja 

Weichkäse (z.B. Camembert) 
Ja bis zu 100ml pro Behälter in 
einem 1l Plastikbeutel pro Person 

Ja 

 
 
Diese Beispielliste deckt natürlich nicht alle vom Flüssigkeitsverbot betroffenen Produkte vollständig ab. Bei 
ungeklärten Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Telefonauskunft unter der Rufnummer: 0900 300 313 
(CHF1.99/min.). 
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